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Aus Sicht der Bauleitplanung wird darauf hingewiesen, dass die in der Begründung unter Punkt 

5.2, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bereich Höhenentwicklung, Seite 15 angegebene 

maximale Oberkante der baulichen Anlage für die Sondergebiete SO 1 und SO 2 die 

Bezugspunkte darstellen und nicht die maximale Höhe der baulichen Anlage. 

Laut Begründung, Seite 16 wird die im Plan angegebene Oberkante der baulichen Anlage als 

höchster Punkt der baulichen Anlage definiert. Diese Aussagen widersprechen sich und sind 

neu zu formulieren. Die maximale Oberkante der baulichen Anlage ist neu festzulegen. 

Diese Änderungen sind ebenfalls im Planteil (Textliche Festsetzungen, A, Punkt 5) und der 

Legende vorzunehmen. 

Die Bezugspunkte sind näher zu definieren (z.B. Gebäudeecke, vorhandenes Gelände). 

Entsprechend der Textlichen Festsetzungen, Punkt C, Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

sind Stützmauern und Treppen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

Zusätzlich sollte aufgenommen werden, dass Stützmauern auch an der Grundstücksgrenze 

errichtet werden können. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Au rag 

Anlagen 

Viele Fragen können auch fernmündlich geklärt werden. Sie sparen Zeit und Geld, wenn Sie uns anrufen und im Schriftverkehr 

Ihre Telefonnurnrner angeben. 

Sprechzeiten für alle Ämter: 

Mo: 08.00-12.00 Uhr Di: 08.00-12.00/13.30-17.00 Uhr 

Do: 08.00-12.00/13.30-18.00 Uh1 Fr 08.00-12.00 Uhr 

Bankverbindung: 

Kreissparkasse Hildburghausen 

Kto.-Nr. 1 110 100 325 

BLZ: 840 540 40 l.i'ni.:efL:1,1:.Lt 
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Bezugspunkte darstellen und nicht die maximale Höhe der baulichen Anlage. 

Laut Begründung, Seite 16 wird die im Plan angegebene Oberkante der baulichen Anlage als 

höchster Punkt der baulichen Anlage definiert. Diese Aussagen widersprechen sich und sind 

neu zu formulieren. Die maximale Oberkante der baulichen Anlage ist neu festzulegen. 
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Zusätzlich sollte aufgenommen werden, dass Stützmauern auch an der Grundstücksgrenze 

errichtet werden können. · 
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Mit freundlichen Grüßen 
im Au ,rag 

Anlagen 

) 
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Viele Fragen können auch fernrnündlich geklärt werden. Sie sparen Zeit und Geld, wenn Sie uns anrufen und im Schriftverkehr 

I11re Telefonnummer angeben. 

Sprechzeiten für alle Ämter: 

Mo· 08.00-12.00 Uhr Di: 08.00-12.00/13.30-17.00 Uhr 

Do: 08.00-12.00/13.30-18.00 Uhr Fr 08.00-12.00 Uhr 

Bankverbindung: 

Kreissparkasse Hildburqhausen 

Kto.-Nr. 1 110 100 325 

BLZ: 840 540 40 l,t'Jl"lJ;n,J;; 
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LANDRATSAMT 

HILDBURGHAUSEN 
Dezernat III - Bauamt 
Bauleitplanung 

Landratsamt Hildburghausen, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen 

Planungsbüro Kehrer & Horn GbR 

Platz der Deutschen Einheit 4 

98527 Suhl 

) 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht Unsere Zeichen 

I11-63/2-koo-130/20 

Telefon (0 36 85) 

445-210 

EIN6f6ANC ,-::! 

1 B. Juni 2020 

'33C 
·················· 

Telefon: 0 36 85 / 445-0 
Telefax: 0 36 85 / 44 55 0 
Internet: www.landkreis-hildburghausen.de 
E-mail: koob@lrahbn.thuerinqen.de 

Auskunft erteilt 

Frau Koob 

Datum 

10.06.2020 

vorhabensbezogener Bebauungsplan Sondergebiet „Am Steinberg" 
Wochenend-/ Ferienhausgebiet mit Betreiberwohnung 
im OT Langenbach der Gemeinde Schleusegrund 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs für 

die Umweltprüfung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anliegend erhalten Sie die Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Abfallwirtschaft/ untere 

Naturschutz-, Immissionsschutz- und Wasserbehörde nachgereicht. 

) 
Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Anlagen 

Viele Fragen können auch fernmündlich geklärt werden. Sie sparen Zeit und Geld, wenn Sie uns anrufen und im Schriftverkehr 

Ihre Telefonnurnrner angeben. 

Sprechzeiten für alle Ämter: 

Mo: 08.00-12.00 Uhr Di: 08.00-12.00/13.30-17.00 Uhr 

Do: 08.00-12.00/13.30-18.00 Uhr Fr 08.00-12.00 Uhr 

Bankverbindung: 

Kreissparkasse Hildburghausen 

Kto.-Nr. 1 110 100 325 

BLZ: 840 540 40 
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)ij ll 'l :sl 'j;j m 'i' -.~1 i}) m Il i,\l (;• iJl 



Kopie 

Landratsamt Hildburghausen 
Dez. III -Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft 

09.06.2020 

Bauleitplanung 
Frau Koob 

-im Hause- 

r ··--·,-c-;_;: 
l 

-- :-~-·· .. -;·~-~; .. :·. :·- (- -, ..... -~--l 
· ;_:•!r:/1::·, ·:n / 

1 
~ 

! 
i,-,1; ,·,: ·1 :. J!Ji(! 202D 

~:"."'.:~•:~'' tk.'J j /)_ 
Bearbeiter: Herr Müller 
Az. 111-67/2 MRo 
Reg.-Nr.: 47/2020 

) 

Stellungnahme 
des Amtes für Umwelt und Abfallwirtschaft als Träger öffentlicher Belange 
zum Vorhaben vorhabenbezogener Bebauungsplan Sondergebiet „Am Stein­ 
berg" Wochenend-/Ferienhausgebiet mit Betreiberwohnung im OT Langenbach 
der Gemeinde Schleusegrund; AZ: 111-63/2/Koo/095/20 

Sehr geehrte Frau Koob, 

als Anlage übergebe ich Ihnen die Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Abfall­ 
wirtschaft zu o. g. Vorhaben. 

Die Stellungnahme ist rechtsverbindlich und hat eine Gültigkeit von zwei Jahren. 

J Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 

Stellungnahme 
Planungsunterlagen 



Anlage 

SG Untere Naturschutzbehörde (15.05. Se) 

Zum o. g. Bebauungsplan bestehen keine Einwände. Der Bebauungsplan dient der Sicherung 
des Bestandes an baulichen Anlagen. Geplante Vorhaben beziehen sich auf die Sanierung 
der vorhandenen Ferienhäuser. Naturschutzrechtliche Eingriffe in Natur und Landschaft sind 
nicht zu erwarten. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Entwicklungszone (Schutzzone III) des 
Biosphärenreservats Thüringer Wald. Daraus ergeben sich für o. g. Bebauungsplan keine Ein­ 
schränkungen. Gleiches gilt für gesetzlich geschützte Biotopflächen, die den Geltungsbereich 

randlich betreffen. Aufgrund der Bauleitplanung sind keine Beeinträchtigungen dieser Bio­ 
topflächen zu erwarten. 

SG Untere Wasserbehörde (18.05. Le) 

) Mit der Umsetzung des geplanten Vorhabens werden keine wasserwirtschaftlichen Belange 

berührt. 

Gegen die Umsetzung des Vorhabens bestehen aus wasserrechtlicher Sicht keine Bedenken, 

wenn die wasser- und abwassertechnische Erschließung des Gebietes gesichert ist. 

Die am Standort vorhandene abflusslose Grube ist auf ihren baulichen Zustand und die An­ 

schlusskapazität zu prüfen. Die Niederschlagswasserversickerung von gewerblich genutzten 

Flächen, dazu gehören auch Sondergebiete der Erholungsnutzung, bedarf einer wasserrecht­ 

lichen Erlaubnis. 

) 

SG Untere Bodenschutzbehörde 02.06. Mün 

Im Plangebiet sind keine altlastverdächtigen Flächen bekannt. 
Belange der unteren Bodenschutzbehörde sind nicht betroffen. 
Gegen das Vorhaben bestehen keine Einwände. 

SG Untere Immissionsschutzbehörde (04.06.2020 Heun) 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll ein aus DDR-Zeiten stammender Ferien­ 
hausstandort mit Gaststätte und Ferienbungalows planungsrechtlich gesichert werden. Es 
besteht die Absicht die touristische Nutzung fortzuführen. 

Aus Sicht der Unteren Immissionsschutzbehörde bestehen keine Einwände zum vorhaben­ 
bezogenen Bebauungsplan sowie keine Erforderlichkeit fachliche Belange des Immissions­ 
schutzes für die Aufstellung des Bebauungsplanes zu untersuchen. 

SG Untere Abfallbehörde (03.06. Moh) 

Seitens der unteren Abfallbehörde bestehen keine Einwände. 



SG Abfallwirtschaft (09.06.Brü) 

Eine direkte Anfahrbarkeit der beplanten Grundstücke durch die Entsorgungsfahrzeuge ist ent­ 
sprechend der vorhandenen verkehrstechnischen Anbindung nicht möglich. Der geplante 
Wendehammer entspricht nicht den verkehrstechnischen Bestimmungen der Berufsgenos­ 
senschaft für Entsorgungsfahrzeuge. 

Aufgrund dessen bleibt der bereits bestehende Sammelstellplatz zur Entsorgung der Abfallbe­ 

hältnisse bestehen. 

) 

) 



Landratsamt Hildburghausen 
Dez. III/ OA / SG Brand- und Katastrophenschutz 

Dez.III / Bauleitplanung 

Frau Koob 

~J '/{ .......... .' .. 

III/63/2/Koo/095/20 III-32/2/Di/2020-0572 445-321 Herr Dittmar 25.05.2020 

Vorhaben: 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SO „Am Steinberg" 
Wochenend-/ Ferienhausgebiet mit Betreiberwohnung 
OT Langen bach - Gemeinde Schleusegrund 

( ) Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

) 

Sehr geehrte Damen und Herren, dem Bebauungsplan wird nicht zugestimmt. 

Begründung 

Durch den Ortsbrandmeister der Gemeinde Schleusegrund und weiteren Kameraden der Feuerwehr 
sowie durch den Unterzeichner wurden zu unterschiedlichen Terminen die Situation vor Ort hinsichtlich 
Zuwegung und Löschwasser geprüft. übereinstimmend wurde festgestellt, dass dem Bebauungsplan 
in der vorliegenden Version nicht zugestimmt werden kann. 

Zuwegung 
Über die Kreisstraße 520 weiter zum Oberen Weg ist die Anfahrt mit Löschfahrzeugen größer 
TSF/TSFW nicht möglich. Eine Wegbreite von ca. 2 m ist nicht ausreichend, zudem es noch bauliche 
Fahrbahneinschränkungen im Bereich Haus 42 gibt. Somit wäre nur die Anfahrt mit einem TSFW 
möglich. Im Winter bei Schneelage ist der Weg nach Aussage von Anwohnern ohnehin nicht bzw. nicht 
ohne Gefahr nutzbar. 
Die Anfahrt von Engenau entlang der Hausnummer 5 über den Feldweg wird unter Beachtung der 

Verhältnisse ausgeschlossen. 

Löschwasser 
Die Löschwasserversorgung ist dauerhaft zu gewährleisten. Der geplante Hydrant am vorgesehenem 
Standort ist nicht nutzbar. Eine Anfahrt mit Löschfahrzeug auf dem Weg unterhalb des SO ist nicht 
machbar. Eine Löschwasserversorgung mittels Schlauchleitung aus der Ortsmitte zum SO würde über 
400 m lang sein. Zudem würde der Weg durch die Ausformung der Schläuche unter Druck eine Nutzung 

weiterer Fahrzeuge z.B. des Rettungsdienstes einschränken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Holger Dittmar 
SBVB 



Landratsamt Hildburghausen 
Dez. III / OA / SG Brand- und Katastrophenschutz  
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Dez.III / Bauleitplanung 

Frau Koob 
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III/63/2/Koo/095/20     III-32/2/Di/2020-0572 445-321 Herr Dittmar 11.09.2020 

 
 
Vorhaben: 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SO „Am Steinberg“  
Wochenend-/ Ferienhausgebiet mit Betreiberwohnung 
OT Langenbach – Gemeinde Schleusegrund   
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
2. Stellungnahme 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, dem Bebauungsplan wird mit folgenden Auflagen zugestimmt. 
 
Zuwegung 
 
Über die Kreisstraße 520 weiter zum Oberen Weg ist die Anfahrt mit Löschfahrzeugen unter Einhaltung 
der Muster-Richtlinie über Flächen der Feuerwehr in der Fassung Februar 2007, zuletzt geändert durch 
Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009, möglich. 
Voraussetzung für ein sicheres Befahren ist die Instandsetzung des Weges bis zum Wochenend- und 
Ferienhausgebiet. Notwendige Maßnahmen wie Sicherung des Verkehrsweges wurden bei der 
Vorortbegehung am 07.09.2020 besprochen. Teilnehmer waren Herr Schilling Bürgermeister und die 
Herren Hörnlein und Heß vom Bauamt der Gemeinde Schleusegrund.  
 
 
 
Löschwasser 
Die Löschwasserversorgung ist dauerhaft zu gewährleisten. Der geplante Hydrant ist auf dem 
Grundstück des Wochenend- und Ferienhausgebietes zu installieren. Der genaue Standort ist mit dem 
Ortsbrandmeister der Gemeinde Schleusegrund abzustimmen.  
     
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Holger Dittmar 
SB VB 



~ 
~ 

THt:JRINGENFORST 
Wir machen den Wald. 
Für Sie! 

ThüringenForst · Eisfelder Str. 23 • 98667 Schönbrunn 

Planungsbüro Kehrer & Horn GbR 

Platz der Deutschen Einheit 4 

98527 Suhl 

Elr-JGEGA~JGEN 

0 8. Juni 2020 

301 

Thüringer Forstamt Schönbrunn 

Tel.: +49 36874 380-0 

Fax: +49 36874 380-18 

forstamt.schoenbrunn@ 

forst.th ueri ngen. de 

Vorab per Mail an info@kehrer-horn.de 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom 

Kehrer & Horn B-Plan Langenbach 

Geschäftszeichen 

K 402_1/2100/2020/238 

Bearbeiter/ Durchwahl 

P. Korn, M. Kupz /-20 

Gemeinde Schleusegrund OT Langenbach 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Sondergebiet „Am Steinberg" 
Wochenend-/Ferienhausgebiet mit Betreiberwohnung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Prüfung der Unterlagen und der Sachlage vor Ort stellt sich die Situation wie 

folgt dar: 

Datum 

05.06.2020 

Geschäftsansch ritt 

Thüringer Forstamt Schönbrunn 

Eisfelder Str. 23 

98667 Schönbrunn 

) 

Waldabstand: 
In Punkt 4.13 Forstwirtschaft/ Waldabstand der Begründung zum B-Plan wird der 

Abstand zum nächstgelegenen Wald mit 55m genannt. Hier ist die Quelle TLBG 

leider nicht aktuell. 

Teile des Flurstückes 108 der Flur 4 Gemarkung Langenbach sind als Wald i.S. 

Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) eingestuft (siehe Anlage). Der Abstand des 

Verwaltungsgebäudes mit Betreiberwohnung zu diesem Wald beträgt weniger als 20 

m und erfüllt somit nicht die Waldabstandsforderung aus§ 26 (5) ThürWaldG. Es 

handelt sich um einen geschlossenen Birkenwald mit einer großen 

Durchmesserspreite (8-35 cm in 1,30 Höhe) und einer Endhöhe, bei der eine 

Gefährdungslage durch umstürzende Bäume für das genannte Gebäude und die 

vorgelagerte Verkehrsfläche nicht ausgeschlossen werden kann. 

Allerdings liegt zwischen diesem Waldstück und dem Gebäude eine Energie­ 

Freileitung. Hier wäre im Zuge der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplanes zu 

prüfen, ob zur Gewährleistung der Sicherheit dieser Freileitung durch den 

Leitungsbetreiber selbst und/oder den betroffenen Waldbesitzer periodische 

Fällungsmaßnahmen/Wuchshöhenbegrenzungen der angrenzenden Bäume erfolgen 

und ob in diesem Falle gleichzeitig der erforderliche Sicherheitsabstand hergestellt 

werden würde. 

Zentrale 

ThüringenForst 

Anstalt öffentlichen Rechts 

Hallesche Straße 16 

99085 Erfurt 

Tel.: +49 361 3789-800 

Fax: +49 361 3789-809 

zentra le@forst. thueringe n.de 

www.thueringenforst.de 

Verwaltungsratsvorsitzender 

Staatssekretär Torsten Weil 

Vorstand 

Dipl.-Forsting. Volker Gebhardt 

Dipl.-Forstwirt Jörn Heinrich Ripken 

Eingetragen beim 

Amtsgericht Jena 

HRA 503042 

St.-Nr.: 151/144/09607 

USt.-ID: DE 811570658 

Finanzamt Erfurt 

Bankverbindung 

ThüringenForst - FoA Schönbrunn 

Landesbank Hessen-Thüringen 

1 BAN DE50 8205 0000 1302 0102 67 

SWIFT-BIC HELADEFF820 

Die hier bezeichneten E-Mail-Adressen sind nicht zur Übermittlung rechtsverbindlicher Anträge und Erklärungen geeignet. Informationen zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, dem Zweck der Datenverarbeitung, zu Ihren Rechten sowie Kontaktdaten für weitere Fragen zum Datenschutz finden Sie im Internet unter 

www.thueringenforst.de/datenschutz. Alternativ kontaktieren Sie uns: über die Kontaktdaten unserer Zentrale oder per E-Mail an datenschutz@forst.thueringen.de. 
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THl:JRINGENFORST 

Erschließung: 

Die Zufahrtsstraße, die auch im B-Plan als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung verzeichnet 

ist, wird im Rahmen ihres aktuellen Ausbauzustandes auch als Zufahrt für die angrenzenden 

Waldflächen (sowie die landwirtschaftlichen Flächen) genutzt. Diese Nutzungsmöglichkeit muss 

mindestens im bisherigen Umfang erhalten bleiben. Bauliche Einschränkungen bspw. in Form von 

Grundstücksumzäunungen, Geländern, Pollern o.a. sowie Tonnagebegrenzungen würden die 

Bewirtschaftungsmöglichkeiten der Waldflächen erheblich verschlechtern. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

1/SA 
Hubertus Schroeter 

Forstamtsleiter 

Seite 2/2 
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THl:JRINGENFORST 

Erschließung: 

Die Zufahrtsstraße, die auch im B-Plan als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung verzeichnet 

ist, wird im Rahmen ihres aktuellen Ausbauzustandes auch als Zufahrt für die angrenzenden 

Waldflächen (sowie die landwirtschaftlichen Flächen) genutzt. Diese Nutzungsmöglichkeit muss 

mindestens im bisherigen Umfang erhalten bleiben. Bauliche Einschränkungen bspw. in Form von 

Grundstücksumzäunungen, Geländern, Pollern o.a. sowie Tonnagebegrenzungen würden die 

Bewirtschaftungsmöglichkeiten der Waldflächen erheblich verschlechtern. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

( ) 
Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Jß, 
Hubertus Schroeter 

Forstamtsleiter 

) 

Seite 2/2 
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